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Allgemeine Angaben

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig wurde beauftragt für die Sanie-
rungsgebiete der Stadt Leipzig die sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung i.S.d. § 154 Abs. 2 BauGB
zu ermitteln. Hierfür kommt ein 3-stufiges Verfahren zum Einsatz. 

Das Rahmengutachten stellt die 1. Stufe dar. In ihm werden grundlegende Regelungen zum Werter-
mittlungsverfahren sowie stadtweit einheitliche Parameter festgelegt.

Das hier vorliegende Zonengutachten als 2. Stufe beinhaltet die Ermittlung zonaler sanierungsunbeein-
flusster und sanierungsbeeinflusster Bodenrichtwerte als besondere Bodenrichtwerte nach § 196 Abs.
1 S. 7 BauGB. Aus diesen kann die sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung abgeleitet werden.

In der 3. Stufe werden in Einzelgutachten die grundstücksspezifischen Merkmale berücksichtigt. Als
Ergebnis wird die sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung für das jeweilige Grundstück ausgewiesen.

Beschlussfassung

Das vorliegende Zonengutachten mit der Gutachtennummer 2021-4950_gg für die Bodenrichtwert-
zone  71300067 betrifft  das  aus dem Sanierungsverfahren entlassene Sanierungsgebiet  Eutritzsch-
Zentrum. Es wurde in der Sitzung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Leip-
zig am 04.07.2022 in der unten angegebenen Besetzung beraten und beschlossen.

Vorsitzender : Dipl.-Ing. Matthias Kredt

ehrenamtliche Gutachterin : Ivonne Luckner-Koch (Vertreterin der Finanzverwal-
tung)

ehrenamtlicher Gutachter : Dipl.-Ing. (FH) Uwe Brummer (Vertreter der Finanzver-
waltung)

ehrenamtliche Gutachterin : Dipl.-Ing. Ariane Liebscher

ehrenamtliche Gutachterin : Dipl.-Bauing. Elke Cibulka

Wertermittlungsstichtag ist der 18.07.2020 als Tag des Inkrafttretens der Aufhebungssatzung.

Qualitätsstichtag für den sanierungsunbeeinflussten Bodenrichtwert ist  der  23.02.1991,  als Tag der
Veröffentlichung des Beschlusses zur Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen.

Qualitätsstichtag für den sanierungsbeeinflussten Bodenrichtwert ist allgemein der Tag des Inkrafttre-
tens  der  Aufhebungssatzung.  Im  Geltungsbereich  der  Aufhebungssatzung  ist  dies  konkret  der
18.07.2020.

Zum  Wertermittlungsstichtag wird  der  sanierungsunbeeinflusste  Bodenrichtwert für  die  Zone
71300067 zu

780 €/m² W g WGFZ 2,0

ermittelt. Unter Anwendung des Zielbaumverfahrens wird der  sanierungsbeeinflusste Bodenricht-
wert ermittelt zu

849 €/m² W g WGFZ 2,0

Bodenrichtwerte unterliegen der Fortschreibung und sind daher nur stichtagsbezogen gültig.

Dieses Gutachten umfasst 56 Seiten inklusive der Anlagen und wird in zweifacher Ausfertigung (Auf-
traggeber und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses) erstattet.
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Abkürzungsverzeichnis

A Anfangswert

Abs. Absatz, bei Gesetzeszitaten

AWS Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

B-Plan Bebauungsplan

BauGB Baugesetzbuch

E Endwert

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

ff. und folgende (Paragraphen), bei Gesetzeszitaten

FNP Flächennutzungsplan

GeoSN Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

i. S. d. im Sinne des, bei Gesetzeszitaten

i. V. m. in Verbindung mit, bei Gesetzeszitaten

ImmoWertV Immobilienwertermittlungsverordnung

Kita Kindertagesstätte

LSP Landessanierungsprogramm

S. Satz, bei Gesetzeszitaten

SächsGAVO Sächsische Gutachterausschussverordnung

SächsGVBl. Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

SB sanierungsbeeinflusster Bodenrichtwert (gemäß ImmoWertV)

sB% sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung in Prozent (vom Bodenwert)

sB€ sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung in Euro pro Quadratmeter

sB sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung in Euro

SEP Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

SG Sanierungsgebiet

SU sanierungsunbeeinflusster Bodenrichtwert (gemäß ImmoWertV)

SUO Stadtumbau Ost

u. a. unter anderem

VEB Volkseigener Betrieb (Unternehmensrechtsform in der DDR)

VU vorbereitende Untersuchungen (vgl. § 141 BauGB)

WEST Wertermittlungsstichtag
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1. Angaben zum Bewertungsauftrag

1.1 Zonendaten

Sanierungsgebiet: Eutritzsch-Zentrum

Zonennummer: 71300067

Größe der Zone: ca. 11,6 ha

Gemarkung: Eutritzsch

Ortsteil: Eutritzsch

1.2 Auftraggeber

Die Aufgabe der Ermittlung und Fortführung von sanierungsunbeeinflussten und sanierungsbeeinfluss-
ten  Bodenrichtwerten  in  den  Sanierungsgebieten  der  Stadt  Leipzig  obliegt  per  Gesetz
(§ 193 Abs. 5 BauGB) dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig.

1.3 Anlass der Wertermittlung

Mit Beschluss  RB 70/94 vom 14.09.1994, ortsüblich bekannt gemacht am 08.07.1995, erneutem Be-
schluss RBV-1633/13 vom 19.06.2013 ortsüblich bekannt gemacht am 29.06.2013, wurde das Sanie-
rungsgebiet Eutritzsch-Zentrum unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften
der §§ 152 bis 156a BauGB förmlich festgelegt.

Durch die Aufhebungssatzung (Beschluss VII-DS-00897 vom 08.07.2020, ortsüblich bekannt gemacht
am 18.07.2020) wurde das Sanierungsverfahren Eutritzsch-Zentrum abgeschlossen. 

Für das gesamte Sanierungsgebiet wird gemäß § 154 BauGB die sanierungsbedingte Bodenwerterhö-
hung nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen benötigt.

1.4 Umfang der Wertermittlung

In diesem Gutachten, welches konkret die Bodenrichtwertzone  71300067 betrifft,  werden die sanie-
rungsbedingte  Bodenwerterhöhung,  der  sanierungsunbeeinflusste  Bodenrichtwert  sowie  der  sanie-
rungsbeeinflusste Bodenrichtwert bezogen auf den Stichtag 18.07.2020 ermittelt.

1.5 Ortsbesichtigung

Am 04.07.2022 fand eine Ortsbesichtigung durch die beschließenden Gutachter/-innen sowie Mitarbei-
ter/-innen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses statt. Weiterhin waren Mitarbeiter/-innen des
Amtes für Wohnungsbau und Stadterneuerung für die inhaltliche Vorstellung der Sanierungsmaßnah-
men zum Ortstermin anwesend. In den vergangenen Jahren fanden wiederholt Besichtigungen durch
Mitglieder des Gutachterausschusses und Mitarbeiter/-innen der Geschäftsstelle statt.

1.6 Wertermittlungsstichtag und Qualitätsstichtag

Für Wertermittlungsaufgaben im Zusammenhang mit der Ermittlung der sanierungsbedingten Boden-
werterhöhung sind mehrere Qualitätsstichtage zu beachten. Relevante Qualitätsstichtage für den sa-
nierungsunbeeinflussten Bodenrichtwert sind regelmäßig der Tag der öffentlichen Bekanntmachung
des Beschlusses über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB, sowie der
Zeitpunkt von dem ab eine Sanierungsmaßnahme im Sinne des Sanierungsrechts mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit in Aussicht stand.1 Der relevante Qualitätsstichtage für den sanierungsbeeinfluss-
ten Bodenrichtwert ist der Tag des Inkrafttretens der Satzung mit der die Sanierungssatzung aufgeho-
ben wird. Weitere Erläuterungen zu den Stichtagen sind im Rahmengutachten im Kapitel 5.4.4 zu fin-
den.2

1vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Fieseler/Kleiber, 123. Lieferung, Oktober 2016, BauGB § 154 Rn. 133
2Rahmengutachten 2019-3916_gg vom 09.04.2020
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Der  Beschluss  über  den Beginn der  vorbereitenden Untersuchungen (Beschluss  SVV 77/90 vom
12.09.1990) für das Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum wurde am 23.02.1991 veröffentlicht. Ab die-
sem Zeitpunkt ist von einem möglichen Einfluss auf die Bodenwerte aufgrund der konkreten Aussicht
auf Sanierungsmaßnahmen auszugehen. Für die zu bewertende Zone 71300067 wird der Qualitäts-
stichtag für den sanierungsunbeeinflussten Bodenrichtwert somit auf den 23.02.1991 festgelegt.

Der Qualitätsstichtag für den sanierungsbeeinflussten Bodenrichtwert ist für die Grundstücke im
Geltungsbereich der  Aufhebungssatzung, konkret der 18.07.2020, der Tag des Inkrafttretens der
Aufhebungssatzung.

Gemäß § 196 Abs. 1 S. 5 BauGB sind Bodenrichtwerte grundsätzlich jeweils zum Ende mindestens je-
des zweiten Kalenderjahres zu ermitteln. Nach § 196 Abs. 1 S. 7 BauGB können Bodenrichtwerte auch
auf einen abweichenden Zeitpunkt ermittelt werden. Die zonalen sanierungsunbeeinflussten und sanie-
rungsbeeinflussten Bodenrichtwerte sind gemäß § 40 Abs. 4 ImmoWertV auf den gleichen Wertermitt-
lungsstichtag zu beziehen. Dadurch wird ausgeschlossen, dass konjunkturelle Einflüsse in die sanie-
rungsbedingte Bodenwerterhöhung eingehen.3

Der Ausgleichsbetrag i. S. d. § 154 BauGB ist gemäß § 154 Abs. 3 BauGB nach Abschluss der Sanie-
rung zu entrichten. Der Abschluss der Sanierung erfolgt nach § 162 BauGB durch Aufhebung der Sa-
nierungssatzung. Im Geltungsbereich der Teilaufhebung ist dies der Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Aufhebungssatzung.  Für  das  Sanierungsgebiet  Eutritzsch-Zentrum ist  die  Aufhebungssatzung  am
18.07.2020 in Kraft getreten. Zu diesem Stichtag sind die zonalen Bodenrichtwerte als Grundlage für
die Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung zu ermitteln. Der Wertermittlungsstich-
tag wird daher auf den Tag des Inkrafttretens der Aufhebungssatzung, den 18.07.2020, festgelegt.

1.7 Sanierungsträger

Für das Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum ist kein Sanierungsträger eingesetzt.

3vgl. EZBK/Kleiber/Fieseler, 143. EL August 2021, BauGB § 154 Rn. 111 sowie Battis/Krautzberger/Lohr/Reidt, 15. Aufl. 2022,
BauGB § 154 Rn. 14
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1.8 Arbeitsunterlagen und Informationen

1.8.1 Wesentliche Unterlagen des Auftraggebers

• Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen

• Beschlussdatenbank und -archiv der Stadt Leipzig

• Zonendaten

• aktuelle und historische Luftbilder

• aktuelle Stadtgrundkarte der Stadt Leipzig

• aktuelle Liegenschaftskarte für den Bereich der Stadt Leipzig

• Ortsteilkatalog (Stadt Leipzig, Amt für Wahlen und Statistik)

• Verfahrensdaten und Karten zu Bebauungsplänen

• Faltblatt „02 Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum“4   Oktober 2019

• Sanierungsgebiet Eutritzsch – Sanierungskonzept, Sanierungsziele,
Sanierungszielplan

  4/1999

1.8.2 Wesentliche sonstige Unterlagen

• Bodenrichtwertkarten für die Stadt Leipzig   1992 - 2019

• Grundstücksmarktberichte für die Stadt Leipzig   1991 - 2019

• Kaufpreissammlung   Stand zum 18.07.2020

• Rechts- und Verwaltungsvorschriften   siehe Anlage 7.1.1

• Einschlägige Fachliteratur   siehe Anlage 7.1.2

4https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/foerdergebiete/nord-sued-achse/sanierungsgebiet-eutritzsch-zentrum  , zuletzt abge-
rufen am 31.05.2022
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2. Bezugnahme auf das Rahmengutachten

Das vorliegende Gutachten nimmt direkt Bezug und steht im Zusammenhang mit dem Rahmengutach-
ten  2019-3916_gg des  Gutachterausschusses  für  Grundstückswerte  in  der  Stadt  Leipzig  vom
09.04.2020.

Nach dem Beschluss des Rahmengutachtens ist am 01.01.2022 eine neue Immobilienwertermittlungs-
verordnung (ImmoWertV) in Kraft getreten. Entsprechend § 53 Abs. 1 ImmoWertV ist bei Verkehrs-
wertgutachten, die ab dem 1. Januar 2022 erstellt werden, unabhängig vom Wertermittlungsstichtag
diese Verordnung anzuwenden. Dadurch ergeben sich formale Abweichungen in der Benennung von
Paragrafen zu den in den benannten Gutachten zitierten Paragrafenangaben. Diese sind im Regelfall
redaktioneller Natur. Sollten sich aus der Neufassung der ImmoWertV wertrelevante Änderungen erge-
ben, so wird dies in dem vorliegenden Gutachten entsprechend berücksichtigt.

2.1 Prüfung der Festlegungen des Rahmengutachtens

In der Zeit seit dem Beschluss des Rahmengutachtens bis zum Wertermittlungsstichtag ist am Leipzi-
ger Immobilienmarkt eine deutliche Preisentwicklung zu beobachten. Die Festsetzungen des Rahmen-
gutachtens sind davon nicht berührt und werden auch für diese Bewertung als weiterhin gültig erach-
tet.

2.2 Festlegungen des Rahmengutachtens

Folgende wesentliche Festlegungen des Rahmengutachtens gelten als Grundlage für das vorliegende
Zonengutachten:

- als Wertermittlungsverfahren kommen das Vergleichswertverfahren und als alternatives Ver-
fahren das Zielbaumverfahren zum Einsatz

- es gelten die im Rahmengutachten festgelegten stadteinheitlichen Gewichte für den Zielbaum

- der Klassifizierungsrahmen ist gemäß Anlage 9.3 des Rahmengutachtens zu verwenden

- der veränderliche Lagewertanteil beträgt für das gesamte Sanierungsgebiet  Eutritzsch-Zen-
trum 25 %

2.3 Ergänzende Erläuterungen zu den Ausführungen im Rahmengutachten

2.3.1 Abgrenzung Zielbaum Wohnen und Zielbaum Gewerbe

In den Sanierungsgebieten Leipzigs überwiegt in den gemischt genutzten Gebieten die Wohnnutzung.
Die vorhandene gewerbliche Nutzung ist meist mit der Wohnnutzung verträglich. Die Zielbaumkriterien
für diese Nutzungen ähneln sich stark. Daher wurde nur ein gemeinsamer Zielbaum für Wohnen und
gemischt genutzte Gebiete aufgestellt. Die im Rahmengutachten für Wohnen aufgeführten Gewichte
und Kriterien gelten somit  für Wohnnutzungen und gemischte Nutzungen gleichermaßen. Der Ziel-
baum Gewerbe dagegen gilt für reine Gewerbeflächen, bei welchen keine oder nur eine untergeordne-
te Wohnnutzung vorhanden ist und die Nutzungen oft mit einer Wohnnutzung unverträglich sind. 

2.3.2 Aktuelle Rechtsprechung

Mit den Urteilen des Verwaltungsgerichts Leipzig (VG Leipzig), Urteile 6 K 1760/17 vom 27.02.2018, 
6 K 1469/18 vom 22.05.2019, 6 K 2411/18 vom 22.05.2019 und 6 K 2574/17 vom 07.05.2019 wurden
die Klageverfahren mehrerer Eigentümer gegen die Erhebung eines Ausgleichsbetrags zugunsten der
Stadt Leipzig entschieden. Im Ergebnis dieser Verfahren wurde die Vorgehensweise des Gutachter-
ausschusses in der Stadt Leipzig bei der Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung als
sachgerecht bestätigt.
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Das Oberverwaltungsgericht Sachsen sieht ebenfalls keine grundlegenden Bedenken und hat in zwei
Verfahren den Antrag auf Zulassung zur  Berufung abgewiesen (1 A 749/19 und 1 A 750/19 vom
18.05.2021).

2.4 Verfügbarkeit des Rahmengutachtens

Das Rahmengutachten kann vollständig eingesehen werden:

- als Druckexemplar zur Einsicht

in den Räumen des AWS

Technisches Rathaus, Haus C

Prager Straße 118 – 136

04317 Leipzig

Hinweis: Für die persönliche Einsichtnahme wird empfohlen, einen Termin zu vereinbaren, da
die Büroräume nicht ständig besetzt sind.

- als PDF-Dokument auf der Internetseite der Stadt Leipzig (www.leipzig.de)

Menü → Bauen und Wohnen → Stadterneuerung in Leipzig → Ausgleichsbeträge in Sanie-
rungsgebieten

bzw. über die folgende direkte Verknüpfung
http://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/ausgleichsbeitraege-in-sanierungsgebieten/

- per QR-Code:

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise auf der Internetseite des Gutachterausschusses in der Stadt
Leipzig.
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3. Sanierungsgebiet Eutritzsch

3.1 Überblick über das Sanierungsgebiet

Im Jahre 1888 erfolgte die Eingemeindung Eutritzschs zu Leipzig. Die Bebauung stammt größtenteils
aus der Ortserweiterung ab 1840 - einem Stadtgebiet mit einer starken Mischung aus Wohnen und Ge-
werbe. Die denkmalgeschützte gründerzeitliche Bausubstanz verleiht dem Stadtteil seine besondere
Prägung als Wohn- und Geschäftsgebiet.5 Im Zweiten Weltkrieg wurden Teile Eutritzschs, auch des
Sanierungsgebietes Eutritzsch-Zentrum, durch Bombenangriffe zerstört.

Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet, südwestlich im Ortsteil gelegen, bildet nur einen kleinen
Bereich Eutritzschs ab. Das sich seit der Industrialisierung immer mehr zum Arbeiterviertel entwickeln-
de Sanierungsgebiet  Eutritzsch-Zentrum war von gründerzeitlicher Bebauung geprägt. Nahezu jeder
Hinterhof im Sanierungsgebiet war mit gewerblichen Gebäuden bebaut. Nach der Wende stand ein
Großteil  dieser,  vor  allem von Handwerkern genutzten Hinterhofgebäuden, leer oder war in einem
schlechten baulichen Zustand.

Das Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum beginnt ca. 3 km nördlich des Stadtzentrums und erstreckt
sich in dem Ortsteil Eutritzsch über etwa einen halben Kilometer in Richtung Norden. Mit einer Größe
von ca.  11,6  ha liegt das Sanierungsgebiet  Eutritzsch-Zentrum flächenmäßig im unteren Größenbe-
reich der klassischen Verfahren in Leipzig. Das Gebiet ist durch die überwiegende Bebauung aus der
Gründerzeit relativ kleinteilig strukturiert.6 Die Straßen sind durch Wohnbebauung geprägt. In fast allen
Innenhöfen ist  nicht  störendes Gewerbe zu  finden. Das Sanierungsgebiet  Eutritzsch-Zentrum wird
durch die Delitzscher-, Wittenberger- sowie die Theresienstraße begrenzt. Es befindet sich zwischen
dem Zentrum Leipzigs und der „Leipziger Messe“ im Norden der Stadt.

5vgl. Faltblatt „02 Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum“, S. 1
6vgl. Sanierungsgebiet Eutritzsch – Sanierungskonzept, Sanierungsziele, Sanierungszielplan, S. 3
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Im Zuge der vorbereitenden Untersuchungen wurden die Sanierungsgebiete zeitweise in Blöcke (oder
auch Quartiere) unterteilt.  Das Sanierungsgebiet  Eutritzsch-Zentrum besteht bis zum Zeitpunkt  der
Aufhebung aus 9 Blöcken. Diese befinden sich alle in der Bodenrichtwertzone 71300067. 

Im Sanierungsgebiet  Eutritzsch-Zentrum herrschten gravierende städtebauliche Missstände vor. Mit
86 % wiesen große Teile der Wohnbebauung einen sanierungsbedürftigen Bauzustand auf.7 Die Blö-
cke 1, 3, 7 und 9 mit einem hohen Anteil an ruinösen Wohngebäuden waren besonders betroffen. Die
Ausstattung der Wohngebäude war ebenfalls mangelhaft. Rund 44 % der Wohngebäude besaßen ein
Außen-WC und 33 % besaßen kein Bad. Nahezu alle Blockinnenbereiche waren mit ehemaligen Ge-
werbe und Nebengebäuden bebaut. Es herrschte ein flächendeckender hoher unzumutbarer Versiege-
lungsgrad vor. Aufgrund dessen und durch das sanierungsbedürftige und unzureichende Straßenbe-
gleitgrün bestand ein hohes Defizit an öffentlichen sowie privaten Grünflächen. Durch die angrenzende
Lage zur Delitzscher Straße, als Hauptverkehrsstraße, sowie die  im gesamten Gebiet nahezu aus-
schließlich vorhandenen Kohleheizungen, herrschte im Sanierungsgebiet eine unzumutbare Luft- und
Lärmbelastung.  Die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs erfolgte weitestgehend, auch auf-
grund der Größe des Gebietes, durch Einrichtungen im näheren Umfeld.

Bereits im Jahr 1990 wurde im Stadtrat der Beschluss gefasst, für diesen, nördlich des Zentrums gele-
genen Teil Leipzigs, vorbereitende Untersuchungen i. S. d. § 141 BauGB durchzuführen. Auf Grundla-
ge der vorbereitenden Untersuchungen wurde innerhalb des Untersuchungsgebietes  Eutritzsch der
Bereich  identifiziert,  welcher  so  grundlegende Mängel  aufwies,  dass  eine „Selbstheilungsaussicht“
nicht bestand, sondern mit zunehmenden Leerstand und Verfall gerechnet werden musste. Die Durch-
führung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen war somit zwingend erforderlich.

Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets Eutritzsch-Zentrum erfolgte schließlich mit Beschluss
RB 70/94 vom 14.09.1994, ortsüblich bekannt gemacht am 08.07.1995, der Konkretisierung des Sa-

7vgl.  Vorbereitende Untersuchungen (hier zusammengefasst  ruinöse Gebäude, Gebäude mit ruinösen Zügen,  Gebäude mit
sehr hohem Instandsetzungsbedarf und Gebäude mit einem erforderlichem Instandsetzungsbedarf), S. 1
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Abbildung 2: Blockübersicht für das Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum
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nierungskonzeptes mit Beschluss RB-1506/99 vom 24.02.1999 und erneutem Beschluss RBV-1633/13
vom 19.06.2013, ortsüblich bekannt gemacht am 29.06.2013. Es wurde das klassische Verfahren un-
ter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152 bis 156a BauGB) festge-
legt.

Das Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum hat sich zu einem konsolidierten Wohngebiet mit einer guten
Versorgungslage entwickelt. Die städtebauliche Aufwertung des Quartiers spiegelt sich auch in der Be-
völkerungsentwicklung wieder. So haben sich von 1992 bis 2018 die Anwohnerzahlen fast verdoppelt.8

Fast alle Grundstücke im Sanierungsgebiet sind saniert bzw. neu bebaut. Im öffentlichen Raum beträgt
der Sanierungsstand ca. 88 %.9 Heute wird das Wohngebiet innerhalb der Delitzscher- und Wittenber-
ger Straße als eine attraktive Wohngegend angesehen. Vor allem durch Freilegung der Blockinnenbe-
reiche, der Erweiterung des Grünflächenangebots z. B. durch den „Stadtteilpark Schiebestraße“ und
durch Anlage von Straßenbegleitgrün sowie der Sanierung diverser Vorgärten entstand ein gepflegtes
Wohnumfeld. Das begünstigte den Bau von Mehrfamilien- und vereinzelt auch Einfamilienhäusern im
Quartier. Das Sanierungsgebiet wurde durch Neugestaltung, Modernisierung der gründerzeitlichen Be-
standsbebauung sowie die Schließung von Baulücken mit neuen Wohngebäuden erheblich aufgewer-
tet. Die Neugestaltung des nördlich der Schiebestraße liegenden Innenbereichs („Stadtteilpark Schie-
bestraße“) als öffentliche Grünfläche hat die Aufenthaltsqualität im Sanierungsgebiets deutlich erhöht.
Ebenfalls trägt die geänderte Verkehrsführung sowie die Schaffung von verkehrsberuhigten Tempo-30-
Zonen in alle Quartiersstraßen zur Verbesserung der Luft- und Lärmbelastung sowie der Gesamtat-
traktivität des Sanierungsgebietes bei. Durch die Ansiedelung eines Discounters wurde die Nachfrage
für Waren des täglichen Bedarfs für die Anwohner verbessert. Der Bedarf an kultureller und sozialer In-
frastruktur weist weiterhin ein kleineres Defizit auf, wobei hier die Tendenz zur Verbesserung des An-
gebots absehbar ist. 

Mit der  Aufhebungssatzung (Beschluss   VII-DS-00897 vom 08.07.2020, ortsüblich bekannt gemacht
am 18.07.2020) wurde das Sanierungsverfahren Eutritzsch-Zentrum beendet. Damit sind alle Rechts-
wirkungen, welche sich daraus ergeben haben, entfallen.

3.2 Sanierungsziele

Nach Informationen des Amtes für Wohnungsbau und Stadterneuerung sind Grundlage für Aufstellung,
Fortschreibung und Konkretisierung der Sanierungsziele im Sanierungsgebiet Leipzig - Eutritzsch-Zen-
trum die folgenden wesentlichen Beschlüsse:

• Beginn  der  vorbereitenden  Untersuchungen  für  städtebauliche  Sanierungsmaßnahmen  im
Stadtgebiet Leipzig (Beschluss SVV 77/90 vom 12.09.1990),

• Festsetzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet Leipzig - Eutritzsch-Zentrum 
(Beschluss RB 70/94 vom 14.09.1994),

• Fortschreibung und Konkretisierung für das Sanierungsgebiet Leipzig - Eutritzsch-Zentrum 
(Beschluss RB-1506/99 vom 24.02.1999),

• Fehlerheilungssatzung für das Sanierungsgebiet Leipzig - Eutritzsch-Zentrum
(Beschluss RBV-1633/13 vom 19.06.2013),

• Aufhebungssatzung für das Sanierungsgebiet Leipzig - Eutritzsch-Zentrum
(Beschluss VII-DS-00897 vom 08.07.2020)

Einzelne Sanierungsziele sind (Auszug, keine vollständige Auflistung):

• Aufwertung der Gründerzeitquartiere unter Bewahrung der städtebaulichen Eigenart

• Behebung funktionaler, baulicher und sozialer Missstände

• Modernisierung der Bausubstanz und Schließung der durch Abriss entstehenden Baulücken

8vgl. Faltblatt „02 Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum“, S. 4
9vgl. Beschlussvorlage VII-DS-00897 vom 08.07.2020 Stadt Leipzig, Anlage 3 S. 6-7
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• Untersagung für die Errichtung neuer Nebengebäude

• Schaffung sozialer Wohnungsbauten und altengerechter Wohnformen in ruhiger Wohnlage

• vielfältige und kleinteilige Geschäfts- und Dienstleistungsstruktur soll erhalten und entwickelt
werden

• Angebot an sozialen und kulturellen Einrichtungen verbessern

• Zulässigkeit gewerblicher Nutzungen im EG von Gebäuden entlang der Hauptverkehrsstraßen
sowie im 1. OG in Gebäuden entlang der östlichen Straßenseite der Delitzscher Straße sowie
in der gesamten Schiebestraße und im Bereich Wittenberger Straße herbeiführen

• Schaffung wohnungsnaher Freiflächen durch Blockentkernungen

• Baumpflanzungen in Wohnbereichs- und Hauptverkehrsstraßen

• Verhältnisse für Radfahrer und Fußgänger verbessern

• grundlegender Aus- bzw. Neubau der Wohngebietserschließungsstraßen (Fahrbahnen, Geh-
wege)

• Wohnumfeld durch Entsiegelung und Begrünung aufwerten

• Schaffung einer fußläufigen Verbindung zwischen der Delitzscher Straße, der Wittenberger
Straße und der Schiebestraße

1999 erfolgte die Fortschreibung und weitere Konkretisierung der Sanierungsziele im Sanierungsgebiet
Eutritzsch-Zentrum (Auszug, keine vollständige Auflistung):

• Erweiterung des Anteils stadtökologisch wirksamer Grün- und Freiflächen

• Schaffung gemeinschaftlich nutzbarer, grundstücksübergreifender Aufenthaltsbereiche

• Beseitigung von Mindernutzungen von Grundstücken durch bauliche Nebenanlagen

• Entwicklung und Neubebauung von Brachflächen mit geringerer Dichte und offener Bauweise

• Sicherung und zielgruppenorientierte Verbesserung der sozialen und kulturellen Einrichtungen

• Entsiegelung der grundstücksbezogenen Freiflächen in den Blockinnenbereichen

• Durchführung von verkehrsberuhigenden und gestalterischen Maßnahmen in den Wohnstra-
ßen

• klare Zuordnung der Bereiche Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr um die Sicherheit zu erhö-
hen

• Erneuerung aller Nebennetzstraßen, insbesondere Instandsetzung der Fahrbahndecken und
Gehwege

• Ersetzen von Einzelraumheizungen durch moderne Zentralheizungen

• Untersuchung und gegebenenfalls Sanierung altlastenverdächtiger Flächen durch Verursacher
bzw. Eigentümer
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3.3 Durchgeführte  Maßnahmen  und  eingesetzte  Mittel  nach  Angaben  der  Stadt
Leipzig

Im Verlauf der Sanierung hat nicht nur die Stadt Leipzig selbst viele Maßnahmen umgesetzt. Es wur-
den gleichfalls viele private Vorhaben gefördert. Über das Programm „Städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) wurden im Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum ca. 5,83 Mio. Euro
investiert.10 Weiterhin wurden nach dem "Stadtumbau Ost" (SUO) geförderte Maßnahmen durchge-
führt.

Eine Zuordnung der Mittel zu einzelnen Maßnahmenbereichen ermöglicht die nachstehende Auflistung
der eingesetzten Fördermittel, untergliedert nach dem Verwendungszweck. 

Fördermitteleinsatz  
nach Verwendungszweck SEP (1995 - 2020)

Förderhöhe (rd.)

Vorbereitung 600.000 €

vorbereitende Untersuchungen, weitere Vorbereitung

Ordnungsmaßnahmen 2.680.000 €

Rückbau privater baulicher Anlagen, Herstellung und Änderung 
von Erschließungsanlagen, sonstige Ordnungsmaßnahmen

Baumaßnahmen 493.000 €

Erneuerung von Gebäuden

Sicherungsmaßnahmen 864.000 €

Private Gebäude

Grunderwerb 1.054.000 €

Erschließung

Sonstige Maßnahmen 141.000 €

Vergütung für Sanierungsträger/ -beauftragte

Summe: 5.832.000 €

Hinter diesen Geldsummen stehen vielfältige Maßnahmen größeren oder kleineren Umfangs.

10Zahlen und Grafiken auf dieser Seite und der folgenden Seite entnommen aus der Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00897 vom
08.07.2020 Stadt Leipzig sowie übermittelt vom Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
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Die wichtigsten Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur sind nachfolgend aufgestellt (ge-
samtes Sanierungsgebiet):

Maßnahme Fertigstel-
lung

Förder-pro-
gramm

Förderhöhe
(rd.)

Straßenraumumgestaltung Wilhelminenstraße 06.2001 SEP 387.000 €

Straßenraumumgestaltung Schiebestraße 12.2001 SEP 323.000 €

Straßenraumumgestaltung Magdalenenstraße/ 
Salzmannstraße 12.2003 SEP 332.000 €

Zwischennutzung Wilhelminenstraße 14 06.2004 SEP 38.000 €

Ordnungsmaßnahme Magdalenenstraße 5 08.2006 SEP 6.900 €

Grunderwerb/ Erschließung Grünfläche zwischen 
Ortsteilzentrum und nördlich der Schiebestraße 12.3018 SEP 1.054.000 €

Straßenraumumgestaltung Haferkornstraße 1. u.2. BA 06.2011 SEP / SUO 407.000 €

Summe 2.547.900 €
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4. Zone 71300067 des Sanierungsgebiets Eutritzsch-Zentrum

4.1 Beschreibung der Situation zur Anfangsqualität

Die Angaben zur Situation zum Zeitpunkt der Anfangsqualität beruhen überwiegend auf Informationen
aus den vorbereitenden Untersuchungen sowie Informationen und Unterlagen der Sanierungsbehörde,
ergänzt durch Informationen ortskundiger Gutachter/ -innen aus dieser Zeit. 

4.1.1 Tatsächliche Nutzung

Historisch  geprägt mit überwiegend zum Wohnen genutzten Blockrandbebauungen sowie  Gewerbe-
und Handelsnutzungen mit diversen Nebengebäuden innerhalb der Blockinnenbereiche ist das Sanie-
rungsgebiet als Mischgebiet gewachsen. Die gewerblich genutzten Flächen konzentrierten sich vorder-
gründig auf die Blockinnenbereiche. In den Blöcken 1, 3 und 9 sind diese Flächen außerdem großflä-
chig angesiedelt. Naherholungsgrünflächen gab es keine. 

Entlang der Delitzscher- und Schiebestraße befanden sich Wohn- und Geschäftshäuser, wo haupt-
sächlich in den Erdgeschossbereichen Einzelhandel angesiedelt war. 

Direkt im Sanierungsgebiet gab es, auch aufgrund seiner Größe, keine Kitas oder Schulen.

4.1.2 Planungsrecht

Planungsrechtlich war zum Stichtag der Anfangsqualität für das gesamte Sanierungsgebiet Eutritzsch-
Zentrum der § 34 BauGB „Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile“ maßgebend.

4.1.3 Missstände

Der Wohnungsbestand im Sanierungsgebiet wies mit insgesamt 64 % (sehr hoher bzw. erforderlicher
Instandsetzungsbedarf bis Ruine) einen sehr schlechten Bauzustand auf. Weitere 22 % besaßen leich-
te Mängel mit Instandsetzungsbedarf. 

Die sanitären Einrichtungen entsprachen nicht den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse. Dabei waren lediglich 56 % der Wohnungen mit einem innenliegenden WC ausgestattet. 

Im Sanierungsgebiet stand jede dritte, im Blockbereich 9 (Delitzscher Straße, Wittenberger Straße und
Schiebestraße) sogar jede zweite Wohnung, leer.11 

Durch die hoch frequentierten Hauptstraßen, den hohen Durchgangsverkehr sowie die fast flächende-
ckende Verwendung von Kohleheizungen gab es eine sehr hohe Luft- und Lärmbelastung im Sanie-
rungsgebiet. 

Infolge der bebauten Blockinnenhöfe mit Gewerbe und Nebengebäuden herrschte eine unzumutbare
Überbauungsdichte und ein hoher Versiegelungsgrad vor. 

Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens, der fehlenden Grünflächen und der Defizite in der sozia-
len und kulturellen Versorgung sowie der Verfügbarkeit von Waren des täglichen Bedarfs, besaß das
Gebiet  nur eine geringe Attraktivität.  Es bestand  ein grundlegender,  flächendeckender Modernisie-
rungs- und Sanierungsbedarf. 

11vgl. Vorbereitende Untersuchungen, S. 2
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4.2 Beschreibung der Situation zur Endqualität

4.2.1 Tatsächliche Nutzung

Die Gebäude im Sanierungsgebiet werden weiterhin größtenteils zu Wohnzwecken genutzt. 

Im Block 9 wurde eine weitläufige Grünfläche („Stadtteilpark Schiebestraße“) durch Freilegung des
Blockinnenbereichs sowie Ankauf mehrerer Flurstücke mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen. Dabei
wurden kurze Verbindungswege zwischen der Delitzscher-, Wittenberger- und Schiebestraße errichtet
und die Qualität des ruhenden Verkehrs erhöht.

Entlang der Hauptverkehrsstraßen, welche um das Sanierungsgebiet führen, haben sich verschiede-
ne, nicht störende Gewerbeeinheiten in Form von Restaurants, Dienstleistungs- und Einzelhandelsflä-
chen angesiedelt. Im Block 1 wurde ein Discounter angesiedelt. In den Mehrfamilienhäusern befinden
sich vereinzelt Arztpraxen. 

Der Blockinnenbereich im Block 3 wurde weitgehend freigelegt. Es bestehen derzeit keine Planungen
für diesen Bereich. Direkt im Sanierungsgebiet gibt es weiterhin keine Kitas oder Schulen.

4.2.2 Planungsrecht

Planungsrechtlich war zum Stichtag der Endqualität nahezu im gesamten Sanierungsgebiet Eutritzsch-
Zentrum  der § 34 BauGB „Zulässigkeit  von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile“  maßgebend. Ausgenommen sind lediglich  die Straßenkreuzungsbereiche zur  Delitzscher
Straße. Hier gilt nach § 30 BauGB die „Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes“.

Mit Beschluss RB 183/95 vom 22.02.1995 wurde für
das  in  der  nebenstehenden  Karte hervorgehobene
Gebiet der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 136 "Delitz-
scher Straße Bauabschnitt II" verabschiedet und am
08.07.1995 ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan Nr. 136 dient nicht der Umsetzung der Sa-
nierungsziele  und  gilt  damit  als  nicht  sanierungs-
bedingt.
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Mit Beschluss VI-DS-08253 vom 17.06.2020 wurde für
das  in  der  nebenstehenden  Karte  hervorgehobene
Gebiet  die Aufstellung einer  Sozialen Erhaltungssat-
zung  Nr. 6 „Eutritzsch“  (§ 172 BauGB)  verabschiedet
und am 05.07.2020 rechtskräftig. Der Geltungsbereich
beinhaltet nahezu das gesamte Sanierungsgebiet Eu-
tritzsch-Zentrum. Die Soziale Erhaltungssatzung wur-
de nur  wenige Tage vor Beschluss und ortsüblicher
Bekanntmachung der  Aufhebung der Sanierungssat-
zung  veröffentlicht.  Damit  kann  sie  keinen  wertrele-
vanten Einfluss auf das Sanierungsgebiet mehr entfal-
ten und wird als nicht wertrelevant eingeschätzt.

4.2.3 Missstände

Ein Großteil der Gebäude weist einen überwiegend guten Gebäudezustand auf und es besteht nur
noch ein geringer Modernisierungsbedarf. Die Ausstattung ist auf einem modernen und damit umwelt-
freundlicherem Standard im Vergleich zum Beginn der Sanierungsmaßnahme. Sie entspricht den An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

Einige Baulücken in den Blockrandbereichen konnten bereits geschlossen werden, weitere Bauvorha-
ben befinden sich aktuell in Realisierung. Auf den verbleibenden Baulücken existieren teilweise Zwi-
schennutzungen oder sie liegen brach. Die Blockinnenbereiche sind weitestgehend freigelegt und be-
grünt, teilweise grundstücksübergreifend. Durch Abriss und Neubebauung sind vor allem im Block 2
deutliche Verbesserungen erzielt worden. Im Sanierungsgebiet ist lediglich noch ein unsaniertes Ge-
bäude vorzufinden. 

Durch  die  neu  geschaffene  wohnungsnahe  öffentliche  Grünfläche  („Stadtteilpark  Schiebestraße“)
konnte die Attraktivität des Sanierungsgebietes gesteigert werden. 

Die  prägenden Straßen innerhalb  des  Sanierungsgebietes (Wilhelminenstraße,  Schiebestraße und
Magdalenen-/ Salzmannstraße) wurden grundhaft saniert. In der Wilhelminenstraße wurde die Baum-
allee durch Neupflanzungen ergänzt, ehemals vorhandene Vorgärten wurden wiederhergestellt. Fahr-
bahnen und Gehwege der Magdalenen- und Schiebestraße wurden erneuert und Bäume im Straßen-
raum neu gepflanzt. In allen Quartiersstraßen konnte eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der
Verkehrssicherheit durch geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen wie die Einführung von Tempo-30-
Zonen sowie in den meisten Straßen durch straßenraumgestaltende Maßnahmen geschaffen werden. 

Die gute Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs erfolgt zum einem durch den neu angesiedelten
Discounter im Süden des Sanierungsgebietes gemeinsam mit den sanierten und modernisierten Ein-
zelhandelsgeschäften entlang der Delitzscher- sowie Wittenberger Straße und zum anderen aus den
angrenzenden Bereichen nördlich und südlich des Sanierungsgebiets. Die soziale und kulturelle Infra-
struktur wird weiterhin durch Einrichtungen im nahen Umfeld abgedeckt.
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Abbildung  4: Lage Soziale Erhaltungssatzung Nr. 6 „Eu-
tritzsch“
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4.3 Stand der Sanierungsmaßnahmen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Vielzahl von Sanierungszielen im Sanierungsge-
biet umgesetzt werden konnte und somit ein Großteil der Missstände behoben wurde. Die nachfolgen-
de Karte stellt in Grundzügen die Veränderungen im Sanierungsgebiet dar (ohne Anspruch auf Voll-
ständig- bzw. Richtigkeit).

Seite 20

Abbildung 5: Stand der Sanierungsmaßnahmen
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5. Wertermittlung

5.1 Wertermittlungsverfahren

Als Wertermittlungsverfahren können gemäß Rahmengutachten grundsätzlich das Vergleichswertver-
fahren und das Zielbaumverfahren zur Anwendung kommen.

Für die ausschließliche Anwendung des Vergleichswertverfahrens müssen ausreichend verwendbare
und vergleichbare  Kauffälle vorhanden sein,  um sowohl  sanierungsunbeeinflusste  als  auch  sanie-
rungsbeeinflusste Bodenwerte hinreichend genau ermitteln zu können. Diese Voraussetzung ist ge-
genwärtig für das Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum nicht erfüllt. Aufgrund dessen wird als Werter-
mittlungsverfahren, entsprechend den Festlegungen des Rahmengutachtens, das Zielbaumverfahren
in Verbindung mit dem jeweils gültigen sanierungsunbeeinflussten Bodenrichtwert gewählt.

5.2 Sanierungsunbeeinflusster Bodenrichtwert

In der zum Zeitpunkt der  Aufhebungssatzung gültigen Bodenrichtwertkarte der Stadt Leipzig war für
die Zone 71300067 des Sanierungsgebiets Eutritzsch-Zentrum ein auf den Stichtag 31.12.2019 kon-
junkturell fortgeschriebener sanierungsunbeeinflusster Bodenrichtwert von

780 €/m² SU W g WGFZ 2,0

(sanierungsunbeeinflusst, Wohnbaufläche, geschlossene Bauweise, wertrelevante Geschossflächenzahl 2,0)

ausgewiesen. Dieser stellt den Wert des Bodens zur Anfangsqualität dar, also vor Aussicht auf Sanie-
rung.

Die Lagebeschreibung des fiktiven Richtwertgrundstücks der Zone 71300067 ist festgelegt auf:

Mittelgrundstück in der Magdalenenstraße

5.2.1 Konjunkturelle Anpassung

Der zum Zeitpunkt  der  Aufhebungssatzung gültige Bodenrichtwert  für  die Zone  71300067 ist  zum
Stichtag 31.12.2019 ausgewiesen. Dieser ist auf den Wertermittlungsstichtag, den 18.07.2020, anzu-
passen und entsprechend fortzuschreiben.

Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Ableitung einer konjunkturellen Entwicklung der Kaufpreise ist die
Preistendenz von Kauffällen seit Beschluss der letzten Bodenrichtwerte (hier zum 31.12.2019). Unter-
sucht werden soll dazu das Verhältnis der Kaufpreise pro Quadratmeter zu den jeweiligen Bodenricht-
werten.

Kaufpreissammlung

Es wurde in der automatisiert geführten Kaufpreissammlung nach Kauffällen für unbebaute Geschoss-
baugrundstücke im Zeitraum 01.01.2020 bis 18.07.2020 gesucht.

Dabei wurde mit folgenden Suchkriterien recherchiert:

Stadtbezirk Nord, Mitte (Ortsteil Zentrum Nord/ Nordwest/ Ost), Nordwest, Nordost

Vertragsdatum ab 01.01.2020 bis zum Wertermittlungsstichtag 18.07.2020

Teilmarkt unbebaute Geschossbaugrundstücke

Lage BRW 510 - 1.190 €/m² (ca. ± 40 % bezogen auf den sanierungsbeeinflussten 
BRW von 847 €/m² zum Stichtag 31.12.2019)

weitere Kriterien außerhalb von Sanierungsgebieten gelegene Kauffälle
oder keine sanierungsunbeeinflussten Kaufpreise
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Die Recherche ergab 2 Kauffälle, welche dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr zuzuordnen sind.

Nr. Straße Fläche Kauf-
datum

BRZ-
Zone

BRW
(SB)

BRW Festsetz-
ungen

angep. BRW
(SB)

1 Berliner Straße 500 m² 30.03.2020 71301150 950 €/m² B / M g WGFZ2,5 805 €/m²

2 Petzscher Straße 670 m² 17.06.2020 71300067 847 €/m² B SB / W g WGFZ2,0 847 €/m²

Tabelle 1: Übersicht der Kauffälle

Hinsichtlich einer ersten Lageeinstufung wurde bereits eine Eingrenzung anhand des Bodenrichtwert-
niveaus durchgeführt. Hierfür wurde im ersten Schritt der Bodenrichtwert der Zone des jeweiligen Kauf-
falls zunächst mittels des fallbezogenen WGFZ-Umrechnungskoeffizienten12 an die WGFZ des Boden-
richtwertes des Sanierungsgebietes (WGFZ 2,0) angepasst. Danach erfolgte die Prüfung, ob der ange-
passte Bodenrichtwert der Kauffälle in der oben genannten Spanne liegt. 

Es wurden nur Kauffälle in vergleichbaren Gebieten zur Auswertung herangezogen, die  in einer Bo-
denrichtwertzone mit einem angepassten Bodenrichtwert innerhalb der Spanne von 510 - 1.190 €/m²
liegen. Insofern werden die Kauffälle als hinreichend vergleichbar eingeschätzt.

Ein recherchierter Kauffall liegt im Sanierungsgebiet  Eutritzsch-Zentrum. Der Kauffall gilt  als sanie-
rungsbeeinflusst. Bei diesem hat der Eigentümer des Grundstückes den Ausgleichsbetrag bereits vor-
zeitig abgelöst und der Kaufpreis konnte frei am Markt verhandelt werden. Dadurch unterliegt er nicht
mehr den besonderen Regelungen des Sanierungsrechts, insbesondere der Kaufpreisprüfung nach
§ 144 Abs. 2 i.V.m § 153 Abs. 2 BauGB. Dieser Kauffall wird daher als vergleichbar mit Kauffällen au-
ßerhalb der Sanierungsgebiete eingeschätzt.

Die Kauffälle liegen alle in Bodenrichtwertzonen, für welche eine wertrelevante Geschossflächenzahl
(WGFZ) festgesetzt ist. Eine Anpassung bezüglich des Maßes der baulichen Ausnutzung ist somit er-
forderlich. Die Umrechnung des Kaufpreises pro Quadratmeter erfolgt mit den im Grundstücksmarkt-
bericht für 2019 veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten für die WGFZ. Die Kaufpreise werden da-
bei auf den dem Kauffall zugeordneten Bodenrichtwert mit seiner WGFZ-Festsetzung angepasst. Es
ergeben sich die im Folgenden dargestellten, angepassten Kauffälle:

Nr. Straße Fläche Kauf-
datum

BRW
(SB)

WGFZ
BRW

KP €/m² WGFZ
Kauf-
fall

angep. KF
€/m²

1 Berliner Straße 500 m² 30.03.2020 950 €/m² 2,5 1.001,60 €/m² 2,5 1.001,60 €/m²

2 Petzscher Straße 670 m² 17.06.2020 847 €/m² 2,0 2.089,55 €/m² 3,5 1.352,57 €/m²

Tabelle 2: Kauffälle mit WGFZ Anpassung

Weiterhin ist zu prüfen, ob die Kauffälle hinsichtlich ihrer Lageeigenschaften zum fiktiven Richtwert-
grundstück in ihrer jeweiligen Bodenrichtwertzone abweichen. Nach Prüfung der Kauffälle werden kei-
ne besonderen Lageeigenschaften durch entsprechende Zu-/ Abschläge berücksichtigt.

Die Kauffälle werden bezüglich ihres Verhältnisses zum Bodenrichtwert untersucht. Da die Kauffälle im
Sanierungsgebiet als sanierungsbeeinflusst gelten, müssen diese Kauffälle mit dem sanierungsbeein-
flussten Bodenrichtwert der entsprechenden Zone ins Verhältnis gesetzt werden. Das Ergebnis dieser
Auswertung ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

12Vgl. Grundstücksmarktbericht Stadt Leipzig 2019, S. 70 f.
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Nr. Straße Fläche BRW (SB)  WGFZ KP €/m² KP / BRW (SB)

1 Berliner Straße 500 m² 950 €/m² 1.001,60 €/m² 5 %

2 Petzscher Straße 670 m² 847 €/m² 1.352,57 €/m² 60 %

Mittelwert 33 %

+ Stabw. 1,5 91 %

- Stabw. 1,5 -25 %

Tabelle 3: Verhältnis korrigierter Kaufpreis zu Bodenrichtwert sanierungsbeeinflusst

Es  liegt  kein  Kauffall  über  oder  unter  der  1,5-fachen  Standardabweichung  vom  Mittelwert.  Es
verbleiben zwei Kauffälle, welche für die weitere Auswertung als geeignet angesehen werden. 

Zum Wertermittlungsstichtag ist in Leipzig eine lageabhängige, schwache dynamische Entwicklung der
Kauffälle des Geschosswohnungsbaus zu beobachten. Die Kauffälle liegen über dem Bodenrichtwert-
niveau, allerdings mit stark unterschiedlichen Preistendenzen je nach Stadtteillage. Die Auswertung
oben genannter Kauffälle ergibt eine Preisentwicklung bezogen auf den Bodenrichtwert zum Stichtag
18.07.2020 von im Mittel 33 % bei einem Verhältnis von Kaufpreis zu Bodenrichtwert von 5 % bzw.
60 %. Angesichts der geringen Anzahl der Kauffälle (zwei) und ihrer großen Streuung kann die Preis-
entwicklung aus obiger Auswertung nicht herangezogen werden. Die Auswertung zeigt lediglich eine
Tendenz. 

COVID-19 und die damit verbundenen Beschränkungen, Unsicherheiten, Veränderungen, Jobverluste,
etc. haben nicht nur Auswirkungen auf private Haushalte, sondern auch auf die weltweiten Finanz-
märkte und die gesamte Wirtschaft. Eine dadurch mögliche Beeinflussung der Immobilienpreise kann
derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Aufgrund dessen, dass lediglich zwei vergleichbare Kauffälle vorhanden sind und den noch nicht abzu-
schätzenden Auswirkungen von der Corona-Situation wird der Bodenrichtwert für die Zone 71300067
zum Stichtag 18.07.2020 nicht konjunkturell fortgeschrieben (konjunkturelle Entwicklung 0%).

Für den Wertermittlungsstichtag  18.07.2020 wird der fortgeschriebene sanierungsunbeeinflusste Bo-
denrichtwert für die Zone 71300067 daher mit

780 €/m² SU W g WGFZ 2,0

(sanierungsunbeeinflusst, Wohnbaufläche, geschlossene Bauweise, wertrelevante Geschossflächenzahl 2,0)

ermittelt. Dieser Wert wird für die weitere Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung so-
wie des sanierungsbeeinflussten Bodenrichtwerts als geeignet angesehen.

5.3 Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung

Die sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung wird in Leipzig mit dem Zielbaumverfahren ermittelt (vgl.
Kap.5.1). Basierend auf einer Einstufung der Qualität vor der Sanierung und des Zustands nach der
Sanierung wird im Zielbaum eine prozentuale, sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung ermittelt.

Jede einzelne Zone wird in ihrer Anfangs- und Endqualität anhand des vom Gutachterausschuss erar-
beiteten Klassifizierungsrahmens (Anlage 9.3 des Rahmengutachtens) eingestuft. Die Einstufung er-
folgt in 13 Kategorien, welche in 3 Bereiche zusammengefasst werden. Durch gewichtete Mittelbildung
und unter Berücksichtigung des veränderlichen und unveränderlichen Lagewertanteils ergibt sich dar-
aus die prozentuale Bodenwerterhöhung für jede Zone.

Dieser Prozentsatz wird auf den sanierungsunbeeinflussten Bodenwert aufgerechnet, um den sanie-
rungsbeeinflussten Bodenwert  zu erhalten.  Die sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung ergibt  sich
schließlich als Differenz zwischen sanierungsbeeinflusstem und sanierungsunbeeinflusstem Boden-
wert.
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Erläuterungen zu diesem Verfahren, der Vorgehensweise und den Rechenschritten sind im Rahmen-
gutachten unter Kapitel 6 beschrieben.

Aufgrund der vorhandenen Nutzungsstruktur kommt im Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum der Ziel-
baum für Wohnen/gemischte Nutzung zum Einsatz.

5.3.1 Einstufung der Anfangs- und Endwertqualität

Für verschiedene Arbeitsschritte im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen wurden
die Sanierungsgebiete zeitweise in Blöcke (oder auch Quartiere) unterteilt  (vgl. Kap. 3.1). Die Blöcke
wurden meist im Rahmen der  vorbereitenden Untersuchungen als Untersuchungsabschnitte verwen-
det und bestanden häufig aus einem von Straßen eingeschlossenen Bereich. Sie werden auch für die
Planung und Zuordnung von Sanierungsmaßnahmen als Bezugsgröße verwendet, daher haben sie für
die Einstufung der Kategorien des Zielbaums eine gewisse Bedeutung.

Sie genügen allerdings nicht den Anforderungen an eine Bodenrichtwertzone, da wertermittlungstech-
nische Aspekte wie z.B. Bebauungs- und Nutzungsstruktur oder monetäre Aspekte des Bodens bei Ih-
rer Abgrenzung nicht berücksichtigt wurden. Die Zone ist deshalb nicht deckungsgleich mit den Blö-
cken. Allerdings wurden bei der Abgrenzung und Einstufung der Zone die Besonderheiten der einzel-
nen Blöcke, insofern sie Einfluss auf die Wertermittlung haben, mit betrachtet.

Einen visuellen Vergleich des Zonenzustands zu Anfangs- und Endqualität ermöglichen die im Anhang
unter Kap. 7.4 beigelegten Luftbilder. Weitere Einzelfotos sind gleichfalls in den Anlagen in Kap. 7.3 zu
finden.

Nachfolgend wird  für  jede einzelne der  13 Kategorien die Einstufung in  Anfangs-  und Endqualität
durchgeführt und erläutert.

5.3.1.1 Kategorie 1.1 Stadtbild und Nutzung

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 4 40 %

Endqualität Stufe 2 70 %

Differenz 30 %

Anfangsqualität

Bezogen auf das Stadtbild war das Sanierungsgebiet durch eine weitgehend gründerzeitliche Block-
randbebauung geprägt. Östlich der Delitzscher Straße liegend und historisch als Mischgebiet gewach-
sen, vereinte das Gebiet Wohn- und Gewerbenutzungen. Die Typik einer geordneten Struktur war teil-
weise noch vorhanden. Nahezu jeder Blockinnenbereich war mit Hinter- und Nebengebäuden, welche
fast ausschließlich zu gewerblichen Zwecken genutzt wurden, verbaut. Das Stadtbild bestand aus ei-
nem Mix mit überwiegend Mehrfamilienhäusern in mehrheitlich  geschlossener aber auch halboffener
Bebauung. Zudem gab es vereinzelt kleinere Wohngebäude, vielfach städtebauliche Bruchstellen und
Nebengebäude sowie größere gewerbliche Flächen (z. B. Blöcke 1, 3 und 9). Teilweise waren sanie-
rungsunverträgliche Nutzungen vorhanden. Entlang der Delitzscher und Schiebestraße befanden sich
hauptsächlich Wohn- und Geschäftshäuser. 

Vor allem der Block 9 bestand zum größten Teil aus ruinösen, gewerblich bzw. ungenutzten Gebäuden
und Flächen. Der Block 3 war ebenso gekennzeichnet von einer Vielzahl gewerblich ungenutzter Flä-
chen im Blockinnenbereich. Der Außenring des Blockes war hingegen durch Wohngebäude in Block-
randbebauung geprägt. 
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Insbesondere die Blöcke 1, 2 und 7 wiesen eine überwiegend inhomogene Bebauungsstruktur in Form
von zahlreichen brachliegenden Bruchstellen sowie mit Nebengebäuden bebauten Flächen auf. Eine
geschlossene Blockrandbebauung war hier nur vereinzelt vorhanden. 

Endqualität

Durch Abbruchmaßnahmen von ruinöser und gewerblicher Gebäudesubstanz in allen Blockinnenberei-
chen sowie der damit verbundenen weitgehenden Freilegung der Innenhöfe und die zahlreichen Neu-
bebauungen im Blockrand, entstand eine überwiegend städtebaulich geordnete Gebäude- und Sied-
lungsstruktur. 

Insbesondere die Blöcke 1 und 2 weisen noch größere unbebaute Blockrandbereiche auf. Durch Ab-
riss der gewerblichen Gebäude und Neubau diverser Wohngebäude im Block 2 entstand im östlichen
Teil des Blockes eine überwiegend geordnete Struktur. Im westlichen Teil des Blockes sind hingegen
noch mehrere städtebauliche Bruchstellen vorhanden. Die Schließungen der vorhandenen Baulücken
im südlichen Teil des Block 7 befinden sich teilweise bereits in der Realisierung oder Planung. 

Im Block 9 entstand auf dem ehemaligen Fabrikgelände der Möbelfabrik Max Schubert der "Stadtteil-
park Schiebestraße" mit Grünfläche  und neuen Wegeverbindungen. Für den Innenbereich des ent-
kernten Block 3 ist noch keine Entwicklung hinsichtlich einer neuen Bebauung absehbar. 

Im Block 1 entstand ein Discounter. Vereinzelt befinden sich Wohn- und Geschäftshäuser entlang der
Delitzscher und Wittenberger Straße.

Insgesamt herrscht nun eine überwiegend homogene und intakte Bebauungsstruktur im Sanierungsge-
biet Eutritzsch-Zentrum mit sanierungsverträglichen Nutzungen vor.
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5.3.1.2 Kategorie 1.2 Bebauungsdichte

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 5 20 %

Endqualität Stufe 2 80 %

Differenz 60 %

Anfangsqualität

Das Sanierungsgebiet wies einen  nahezu flächendeckenden,  unzumutbar hohen  Versiegelungsgrad
auf.  Die städtebauliche Dichte  entsprach den typischen  Gründerzeitblöcken  und war  wenig aufgelo-
ckert, was durch die bebauten Blockinnenbereiche noch verstärkt wurde. Es bestand eine zwingende
Notwendigkeit, bestehende bzw. störende Bebauungen im Sanierungsgebiet abzureißen. Insbesonde-
re die Blockinnenbereiche der Blöcke 3 und 9 waren geprägt von unverträglichen Bebauungen mit
überwiegend gewerblich genutzten Nebengebäuden.13 

Endqualität

Durch  den Abriss  vieler  baufälliger  Gewerbe-  und Nebengebäude in  den Hinterhöfen aller  Blöcke
konnte der Versiegelungsgrad und die Bebauungsdichte, gerade in den Hofinnenbereichen, deutlich
reduziert werden. In den Hinterhöfen ist eine überwiegend funktionsgerechte Bebauungsdichte zu er-
kennen. Das Fabrikareal der ehemaligen Möbelfabrik wurde abgerissen, entsiegelt und wird nun als
dauerhafte, öffentliche Grünfläche mit dem "Stadtteilpark Schiebestraße" genutzt. Durch Neubauten

13vgl. Anlage 7.6 Karte Einteilung und Gebäudebestand 
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Abbildung 7: Bebauungsdichte, Anfangsqualität 1990 (rot markierte Bereiche = Abriss)
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wurden Baulücken im Sanierungsgebiet geschlossen und damit auch wieder Flächen versiegelt. Insge-
samt sind nur noch wenige Anpassungen hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung notwendig
und weitere Rückbaumaßnahmen sind weitestgehend nicht mehr erforderlich.

5.3.1.3 Kategorie 1.3 Bauzustand

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 4 30 %

Endqualität Stufe 2 80 %

Differenz 50 %

Anfangsqualität

Der Bauzustand wurde in den vorbereitenden Untersuchungen anhand der nachstehenden Kriterien in
die Bauzustandsstufen 2 - 4 sowie in Tendenz zur Ruine und Ruine eingeordnet. Wobei Gebäude, de-
nen die Klasse 2 zuerkannt wurde, den geringsten baulichen Aufwand zur Sanierung erfordern. 
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Bauzustandsstufe 2: Guter Zustand

Bauzustandsstufe 2,5: Guter Zustand, einzelne Mängel 

Bauzustandsstufe 3: Leichte Mängel, Instandsetzung erforderlich

Bauzustandsstufe 3,5: Größere Mängel, hoher Instandsetzungsbedarf

Bauzustandsstufe 4: Gravierende Mängel, sehr hoher Instandsetzungsbedarf

Tendenz zur Ruine: Abrissverdächtige Bausubstanz

Ruine: Abrissverdächtige Bausubstanz14

Die Zuordnung zu den Bauzustandsstufen des Klassifizierungsrahmens wird wie folgt eingeschätzt:

Vorbereitende Untersuchungen Klassifizierungsrahmen15

Einstufung 2 und 2,5 entspricht Bauzustandsstufe 2 (überwiegend guter Gebäude-
zustand)

Einstufung 3 entspricht Bauzustandsstufe 3 (vereinzelt starke Schäden, 
meist ausreichender Gebäudezustand)

Einstufung 3,5 und 4 entspricht Bauzustandsstufe 4 (starke bauliche Schäden, 
Standsicherheit beeinträchtigt)

Einstufung Tendenz Ruine/ Ruine entspricht Stufe 5 (meist verfallen oder unbewohnbar)

Für die Wohngebäude des Sanierungsgebiets Eutritzsch-Zentrum wurde im Mittel ein Bauzustand der
Stufe 3,5 und 4 (größere Mängel, hoher Instandsetzungsbedarf bis gravierende Mängel, sehr hoher In-
standsetzungsbedarf) aus den vorbereitenden Untersuchungen abgeleitet.16 Der Anteil beträgt zusam-
men rd. 46 %. Somit wies ein Großteil der noch vorhandenen Wohngebäude starke bauliche Schäden
und einen grundlegenden Modernisierungs- bzw. Sanierungsbedarf auf. 

Nahezu jedes fünfte Gebäude befand sich in einem annähernd ruinösen oder ruinösen Zustand (rd.
18 % abriss verdächtige Bausubstanz). Vor allem die Blöcke 1, 3, 7 und 9 wiesen einen hohen Anteil
an ruinösen Wohngebäuden auf. Lediglich 2,5 % der vorhandenen Wohngebäude im gesamten Sanie-
rungsgebiet befanden sich in einem guten Zustand. Der Bauzustandsstufe 3 (leichte Mängel, Instand-
setzung erforderlich) wurden rd. 22 % der Gebäude zugeordnet.17

Endqualität

Der überwiegende Teil der Wohngebäude im Sanierungsgebiet wurde saniert bzw. modernisiert oder
ist neu gebaut. Es ist lediglich ein unsaniertes Gebäude im Sanierungsgebiet vorzufinden. Einige weni-
ge nicht vollständig sanierte Gebäude weisen noch einen geringfügigen Instandsetzungsbedarf auf.
Ein Großteil der Baulücken und Brachflächen an den Blockrandbereichen wurde durch Neubauten ge-
schlossen, wie beispielsweise die Wilhelminenstraße 4, 6, 14, 23 oder die Wittenberger Straße 61, die
Petzscher Straße 10 sowie Gebäude in Realisierung im südlichen Block 7. Insgesamt weist die Zone
einen  überwiegend guten Gebäudezustand mit geringem bis keinem Modernisierungs- bzw. Sanie-
rungsbedarf auf.

14vgl. Vorbereitende Untersuchungen, S.7
15vgl. 9.3 des Rahmengutachtens
16vgl. Anlage 7.7 Karte Bauzustand der Gebäude
17vgl. Vorbereitenden Untersuchungen, S. 7
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5.3.1.4 Kategorie 1.4 Ausstattungsqualität der Gebäude

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 4 40 %

Endqualität Stufe 2 80 %

Differenz 40 %

Anfangsqualität

Entsprechend des Bauzustands war gleichfalls die Ausstattung der Gebäude mangelhaft, unter ande-
rem durch veraltete sanitäre und elektrische Einrichtungen oder Außen-WC’s.18 Ein Innen - WC besa-
ßen rd. 56 % der Wohnungen, rd. 35 % besaßen ein Außen-WC und rd. 9 % teilten sich gemeinsam
mit anderen Wohnparteien ein Außen-WC. Eine Umfrage ergab, dass rd. 54 % ein Badezimmer, ca.
2 % eine Dusche und ca. 13 % eine Badegelegenheit in der Küche nutzten. Kein Bad zu besitzen ga-
ben ca. 33 % der Befragten an. Die überwiegende Befeuerung mit Ofenheizungen (rd. 96 %) war öko-
logisch unverträglich.19

Endqualität

Die Modernisierung der Gebäude sowie die Erneuerung der technischen Infrastruktur zogen auch eine
entsprechende Verbesserung der Ausstattung nach sich. Zentralheizungen lösten die Kohleöfen ab.
Die sanierten Wohnungen und vor allem die vielen neu errichteten Gebäude weisen einen guten, um-
weltverträglichen Ausstattungszustand mit zeitgemäßen Sanitär- und Elektroinstallationen auf.

5.3.1.5 Kategorie 1.5 Bodenordnende Maßnahmen

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 2 60 %

Endqualität Stufe 2 80 %

Differenz 20 %

18vgl. Anlage 7.9 Karte Leerstehende Wohneinheiten
19vgl. Vorbereitenden Untersuchungen, S. 9
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Anfangsqualität

Im Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zentrum waren überwiegend nutzungsgerechte Grundstückszuschnitte
vorhanden. Trotz der ehemaligen großflächigen Gewerbeflächen und den großen Blockinnenbereichen
waren Bodenneuordnungen nur im geringen Umfang erforderlich.

Endqualität

Es sind weiterhin größtenteils nutzungsgerechte Grundstückszuschnitte vorhanden. Durch den Abriss
von ungenutzten Gewerbeeinrichtungen auf dem Fabrikareal der ehemaligen Möbelfabrik im Block 9,
wurden Freiflächen geschaffen. Die Nutzung als „Stadtteilpark Schiebestraße“ wurde anfangs über
Gestattungsverträge geregelt.  Schlussendlich erfolgte der Ankauf von Grundstücken durch die Ge-
meinde. Durch Neubebauung wurden Grundstücke partiell neu geordnet und aufgeteilt. Weiterhin sind
jedoch vereinzelt Bodenneuordnungsmaßnahmen im geringen Umfang erforderlich.

5.3.1.6 Kategorie 2.1 Begrünung öffentlicher Freiflächen

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 5 20 %

Endqualität Stufe 3 40 %

Differenz 20 %

Anfangsqualität

Im Sanierungsgebiet bestand ein hohes Defizit an öffentlichen Grünflächen20. Im gesamten Bereich
waren kaum öffentliche Grünflächen mit nennenswerter Aufenthaltsqualität vorzufinden. Es existierten
lediglich Splitterflächen und ein halböffentlicher Spielplatz in der Petzscher Straße 14-16. Der vorhan-
dene Bestand an Bäumen in der Wilhelminenstraße befand sich in einem sanierungsbedürftigen Zu-
stand.  Sanierungsgebietsübergreifend  profitierte  der  Bereich  von  dem  nahegelegenen  „Arthur-
Bretschneider-Park“. Insgesamt hatte das Sanierungsgebiet eine unzureichende Versorgung mit woh-
nungsnahen Grünflächen und Spielplätzen, da diese primär von außerhalb des Sanierungsgebiets er-
folgte.

Endqualität

Die Versorgung mit öffentlichen Freiflächen konnte durch die Anlage des „Stadtteilparks Schiebestra-
ße“ mit seinen Wegeverbindungen und Aufenthaltsmöglichkeiten grundlegend verbessert werden. Dies
erhöht die Attraktivität des gesamten Sanierungsgebietes. Das straßenbegleitende Grün in der Wilhel-
minenstraße wurde saniert und ergänzt. In der Magdalenen- und der Schiebestraße wurden einseitige
20vgl. Vorbereitenden Untersuchungen, S. 26
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Foto 4: Freifläche Schiebestraße, Anfangsqualität 1995 Foto 3: Freifläche Schiebestraße, Zwischenstand 2003
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Baumbepflanzungen in geringem Umfang neu geschaffen. An der Ecke Wittenberger Straße/Theresi-
enstraße wurde eine kleine Grünfläche als Zwischennutzung angelegt. Die Versorgung mit wohnungs-
nahen Grünflächen und Spielplätzen, auch aufgrund der Größe des Sanierungsgebietes, erfolgt weiter-
hin größtenteils durch Flächen außerhalb des Sanierungsgebietes (u. a. „Arthur-Bretschneider-Park“,
Spielplatz  südlich  der  Theresienstraße).  Insgesamt  ist  eine  Grundversorgung mit  wohnungsnahen
Grünflächen vorhanden.

5.3.1.7 Kategorie 2.2 Begrünung privater Freiflächen

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 5 20 %

Endqualität Stufe 2 70 %

Differenz 50 %

Anfangsqualität

Im Sanierungsgebiet war der  private Grünflächenanteil insgesamt gering. Die vorhandenen zahlrei-
chen Bebauungen in den Blockinnenbereichen sowie Versiegelungen der Flächen durch gewerbliche
Nutzungen schränkten die Möglichkeit von privaten Grünflächen ein. Vor allem in den Blöcken 3 und 9
waren keine nennenswerten Grünflächen vorhanden. Die wenigen vorhandenen grundstücksbezoge-
nen Grünflächen besaßen keine Aufenthaltsqualität. Die Vorgärten in der Wilhelminenstraße waren un-
zureichend gestaltet und sanierungsbedürftig. Insgesamt herrschte ein sehr großes Grünflächendefizit.

Endqualität

Durch  die Freilegung der Blockinnenbereiche und eine massive Entkernung durch Abriss wurde  der
Bestand privater Grünflächen signifikant erhöht. Im gesamten Sanierungsgebiet besteht eine gute Aus-
schöpfung des Begrünungspotentials mit guter Aufenthaltsqualität. Es besteht nur noch vereinzelt Po-
tential für weitere private Grünflächen in den Blockinnenbereichen oder bei Neubau (z. B. in den Blö-
cken 3 und 7). In manchen Blöcken ist eine grundstücksübergreifende Gestaltung bereits gelungen.
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Foto 5: „Stadtteilpark Schiebestraße“, Endqualität 2018
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5.3.1.8 Kategorie 2.3 Luft- und Lärmbelastung

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 5 20 %

Endqualität Stufe 2 70 %

Differenz 50 %

Anfangsqualität

Verursacht durch das hohe Verkehrsaufkommen in der Delitzscher-, Wittenberger- und Theresienstra-
ße war das Sanierungsgebiet von starken Luft- und Lärmbelastungen betroffen. Verstärkt wurden die-
se durch die Vielzahl vorhandener Gewerbebetriebe mit störenden Emissionen, wie beispielsweise
dem Schrotthandel in der Theresienstraße 5, der Bleiverglasung in der Magdalenenstraße 17, dem
Großhandel in der Wilhelminenstraße oder dem Holzveredelungswerk in der Wittenberger Straße so-
wie dem Karosseriebau/ Autohandel/ Glaserei in der Schiebestraße.21 Zudem spielte die Beeinträchti-
gung der Luftqualität, bedingt durch die weitestgehend verbauten Ofenheizungen, im gesamtem Wohn-
umfeld eine große Rolle. Hier herrschte eine hohe Konzentration an Schwefelmonoxid, Kohlenmonoxid
sowie organischen Verbindungen und Staub.  Insgesamt wurde für  das Sanierungsgebiet  eine unzu-
mutbare Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität eingeschätzt.

Endqualität

Die Belastung durch das Verkehrsaufkommen in den an das Sanierungsgebiet angrenzenden Straßen
hat sich durch Änderung der Verkehrsführungen innerhalb der Stadt Leipzig geändert. Vor allem die
Verlagerung des Verkehrs von der ehemals Bundesstraße 6 (Delitzscher Straße)  über die heutige
Bundesstraße 2 (Maximilianallee) verringert den Verkehrslärm. Diese Veränderungen gelten allerdings
nicht als sanierungsbedingt und fließen nicht in die Bewertung des Zielbaums ein. 

Ebenfalls konnte durch die Schaffung von verkehrsberuhigten Tempo-30-Zonen für alle Quartiersstra-
ßen die Belastung deutlich verringert werden. Zudem wurde durch die Reduzierung von Gewerbe in
den Blockinnenbereichen, durch das größere Grünflächenangebot (öffentliche und private  Grünflä-
chen, Straßenbegleitgrün) auch in den Nachbarzonen, den Wegfall der Kohleheizungen (Modernisie-
rung der Heizungsanlagen) eine Verbesserung der Luftqualität erreicht.

21vgl. Vorbereitende Untersuchungen, S. 42
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Foto 6: Grundstücksübergreifende Begrünung Block 2 Richtung Os-
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5.3.1.9 Kategorie 2.4 Altlasten

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 1 80 %

Endqualität Stufe 1 80 %

Differenz 0 %

Bewertung

Die Sanierung von Altlasten unterliegt regelmäßig den Regelungen des Bundesbodenschutzgesetzes.
Die Bodenwerterhöhungen entsprechend durchgeführter Altlastensanierungen werden nach dieser Ge-
setzesgrundlage behandelt. Altlastensanierungen können nur in dem Fall als sanierungsbedingte Bo-
denwerterhöhungen angesetzt werden, wenn sie als Ordnungsmaßnahme der Gemeinde durchgeführt
wurden. Vergleiche dazu auch die Erläuterungen im Rahmengutachten unter Kapitel 5.4.7.

Verdachtsstandorte auf Altlasten sind an den (ehemaligen) Gewerbestandorten vorhanden.22

Es wurden aber keine bodenwertrelevanten Altlastensanierungen als Ordnungsmaßnahme vorgenom-
men. Daher erfolgt die Einstufung für Anfangs- und Endqualität gleich.

5.3.1.10 Kategorie 3.1 Soziale Infrastruktur und Versorgung

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 3 60 %

Endqualität Stufe 3 60 %

Differenz 0 %

Anfangsqualität

Im Sanierungsgebiet  herrschte eine ausreichende Versorgung mit zahnmedizinischen Einrichtungen
vor, jedoch bestand, vermutlich auch aufgrund der geringen Größe des Gebietes, ein Defizit an Allge-
mein-, Fach-, HNO- und Kinderärzten. Es herrschte gleichermaßen eine mangelhafte Versorgung mit
Alterseinrichtungen und Jugendfürsorgeeinrichtungen, welche allerdings im näheren Umfeld ausrei-
chend vorhanden waren. Somit war eine grundlegende Versorgung mit Gemeinbedarfseinrichtungen
und eine ausreichende Ausstattung mit Versorgungseinrichtungen gegeben. Das kulturelle Angebot
beschränkte sich auf das gut besuchte Kino in der Haferkornstraße. Schulen, Ausbildungseinrichtun-
gen und Sportstätten waren im näheren Umfeld vorhanden.

Endqualität

Im gesamten Sanierungsgebiet sind keine spürbaren Veränderungen festzustellen. In der Theresien-
straße hat sich der Suchtkrankenhilfeverein „Blaues Kreuz“ angesiedelt. Der Kinobetrieb in der Hafer-
kornstraße wurde eingestellt. Der Bedarf an Versorgungseinrichtungen wird nach wie vor weitestge-
hend aus dem näheren Umfeld abgedeckt.

22vgl. Vorbereitende Untersuchungen, S. 40 ff.
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5.3.1.11 Kategorie 3.2 Technische Infrastruktur

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 4 20 %

Endqualität Stufe 2 80 %

Differenz 60 %

Anfangsqualität

Es bestand eine Grundversorgung im Rahmen der bestehenden Nutzung. Jedoch war diese  unzurei-
chend ausgebaut23. Die  Versorgungsqualität  und Versorgungsstabilität  waren eher  schlecht.   Eine
Fernwärmeversorgung lag nicht unmittelbar an. Die Leitungssysteme der Wasser- und Gasversorgung
sowie der Oberflächen- und Abwasserkanalisation waren veraltet und überlastet. Insgesamt  bestand
ein hoher Bedarf an Netzausbau bzw. -erneuerung. Somit war eine Sanierung der technischen Einrich-
tungen notwendig.

Endqualität

Große Teile des Netzes sind, auch im Zusammenhang mit Straßenausbaumaßnahmen, erneuert, er-
weitert   und auf den Bedarf angepasst  worden. Die vorhandenen Medien weisen eine große Vielfalt
und einen hohen Standard auf. Fernwärmeleitungen wurden neu verlegt (Magdalenenstraße sowie teil-
weise Schiebestraße). Das Gebiet wird weiterhin hauptsächlich über - jetzt modernisierte - Gasleitun-
gen versorgt.  Es besteht nur noch ein geringer Bedarf  an Netzausbau und an der Umverlegung von
technischen Einrichtungen.

5.3.1.12 Kategorie 3.3 Verkehr und Straßenraum

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 4 20 %

Endqualität Stufe 1 80 %

Differenz 60 %

Anfangsqualität

Die Straßenräume waren unzweckmäßig gestaltet,  es gab keine Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
und nur wenig bzw., wenn vorhanden, unzureichendes Straßenbegleitgrün. Insbesondere die Neben-
straßen waren im Bereich der Straßen- und Gehwege in einem überwiegend schlechten Zustand, wel-
cher den Verkehrsstrom im erheblichen Maß beeinflusste.  Ein grundlegender Aus- bzw. Neubau der
Fahrbahnen und Gehwege war notwendig24. Die Hauptstraßen (auch wenn nicht im Sanierungsgebiet
liegend) waren von einem hohen Verkehrsaufkommen und daher einer belastungsintensiven Nutzung
geprägt, sodass auf die Wohnstraßen ausgewichen wurde. Die Anbindung an das öffentliche Nahver-
kehrssystem war gut und Stellplätze waren in ausreichender Anzahl vorhanden25. Der Radverkehr war
auf den öffentlichen Straßenraum angewiesen. Für den Fußgängerverkehr fehlten Überquerungshilfen.
Es war kein Straßengrün vorhanden.

Endqualität

Im gesamten Sanierungsgebiet konnte eine Erhöhung der Verkehrssicherheit durch straßenraumge-
staltende und geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen, wie die Einführung von  Tempo-30-Zonen in
allen Quartiersstraßen und das stellenweise Anlegen von Parkbuchten (z.B.  Haferkornstraße),  ge-

23vgl. Vorbereitenden Untersuchungen, S. 43
24vgl. Vorbereitenden Untersuchungen, S. 37
25vgl. Vorbereitenden Untersuchungen, S. 38
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schaffen werden. Im Zuge der umgesetzten Fördermaßnahmen (vgl. Kap. 3.3) erfolgte, mit Ausnahme
der Kunad- und Petzscher Straße, der Ausbau aller Straßen im Sanierungsgebiet. Die Wilhelminen-
straße wurde grundhaft saniert und mit Neubepflanzungen ausgestattet. Unter anderem wurden die
Fahrbahnen und Gehwege der Magdalenen- und Schiebestraße erneuert sowie Baumpflanzungen um-
gesetzt. Des Weiteren wirkt sich die Umverlegung der Bundesstraße (ehem. Delitzscher Straße) posi-
tiv auf das Verkehrsaufkommen aus (nicht sanierungsbedingte Veränderung). Insgesamt hat sich die
Situation deutlich verbessert, wobei vereinzelt noch Verbesserungspotential besteht.

5.3.1.13 Kategorie 3.4 Gewerbe und Dienstleistungen

Einstufung

Anfangsqualität Stufe 3 50 %

Endqualität Stufe 2 70 %

Differenz 20 %

Anfangsqualität

Die Versorgung des Sanierungsgebiets erfolgte weitestgehend, auch aufgrund der geringen Größe des
Gebietes, durch Einrichtungen des näheren Umfeldes. Innerhalb des Sanierungsgebiets lag eine völlig
unzureichende Versorgung mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs vor. Einige kleinere Läden muss-
ten aufgrund der im Umland ansässigen Konkurrenz schließen. Im Sanierungsgebiet fehlten jedoch
großflächige Einkaufsmöglichkeiten. Vorhandene gastronomische Betriebe waren ein Imbiss und ein
Eiscafé in der Magdalenenstraße oder eine Bäckerei in der Schiebestraße.26 Überwiegend befanden
sich Einzel- und Großhandelsgeschäfte sowie Dienstleitungen entlang der Delitzscher und Schiebes-
traße. Produzierendes Gewerbe befand sich zumeist in den Hinterhöfen oder nördlich der Schiebestra-
ße (siehe Anlage 7.10). Insgesamt gab es ein grundlegendes Angebot an Handel und Dienstleitungen.
Die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs erfolgte überwiegend aus den angrenzenden Berei-
chen, wie z. B. über den Supermarkt Anhalterstraße/ Ecke Heinickestraße, Obst-/ Gemüsegeschäft in
der Schönefelder Straße. 

Endqualität

Durch die Sanierung und Modernisierung nahezu aller Gebäude im Sanierungsgebiet Eutritzsch-Zen-
trum konnten Einzelhandelsgeschäfte,  Gastronomiebetriebe und konsumorientierte Dienstleistungen
oder Büros, hauptsächlich in den Erdgeschossen entlang der Delitzscher-, Wittenberger- und Theresi-
enstraße, neu entstehen bzw. wurden ebenfalls saniert und modernisiert. Vereinzelt sind lokale Akteu-
re geblieben und neue konnten gewonnen werden. In den Quartiersstraßen sind nach wie vor nur sel-

26vgl. Vorbereitenden Untersuchungen, S. 10 f. 
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ten Geschäfte vorzufinden. Jedoch besteht noch viel Potential für die Ansiedlung weiterer Handels-
und Dienstleistungsbetriebe in allen Blöcken. Im Block 1 wurde ein Discounter angesiedelt, welcher zur
Verbesserung der Versorgung des Sanierungsgebietes mit Waren des täglichen Bedarfs beiträgt. Des
Weiteren erfolgt die Versorgung, auch aufgrund der geringen Größe des Sanierungsgebietes, aus dem
nahen Umfeld (z. B. „Eutritzscher Zentrum“, „Eutritzscher Markt“, Discounter südlich und nördlich gele-
gen). Den mittel- und langfristigen Bedarf deckt das Stadtzentrum ( rd. 3 km entfernt) ab. Insgesamt
hat sich die Versorgung verbessert. Es ist ein gutes Angebot an Handel und Dienstleistungen, wenn
auch teilweise von außerhalb des Sanierungsgebietes, vorhanden. 
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5.3.2 Ermittelte sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung

Anfangsqualität Endqualität

Kategorie Gewicht Stufe % Stufe % Differenz
1.1 Stadtbild und Nutzung 0,26 4 40 2 70 30

5 20 2 80 60

4 30 2 80 50

4 40 2 80 40

2 60 2 80 20

5 20 3 40 20

5 20 2 70 50

5 20 2 70 50

1 80 1 80 0

3 60 3 60 0

4 20 2 80 60

4 20 1 80 60

3 50 2 70 20

1.2 Bebauungsdichte 0,22

1.3 Bauzustand 0,23

1.4 Ausstattungsqualität der Gebäude 0,17

1.5 Bodenordnende Maßnahmen 0,12

2.1 Begrünung öffentlicher Freiflächen 0,27

2.2 Begrünung privater Freiflächen 0,22

2.3 Luft- und Lärmbelastung 0,29

2.4 Altlasten 0,22

3.1 Soziale Infrastruktur und Versorgung 0,31

3.2 Technische Infrastruktur 0,23

3.3 Verkehr und Straßenraum 0,23

3.4 Gewerbe und Dienstleistungen 0,23

Bereich gewichtetes Mittel der Kategorien Gewicht des Bereichs

städtebauliche Qualität 41,70 0,37

ökologische Qualität 30,90 0,33

Infrastruktur 32,20 0,30

gewichtetes Mittel der 3 Bereiche 35,286

Bei dem vorgegebenen veränderlichen Lagewertanteil von 25 % und unter Verwendung des gewichte-
ten Mittels der 3 Bereiche ergibt sich für die Zone 71300067 die sanierungsbedingte Bodenwerter-
höhung aus dem Zielbaum auf zwei Nachkommastellen gerundet zu

8,82 %.

5.4 sanierungsbeeinflusster Bodenrichtwert

Der sanierungsbeeinflusste Bodenrichtwert für die Zone 71300067 ergibt sich aus dem sanierungs-
unbeeinflussten Bodenrichtwert von 780 €/m² zuzüglich der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung
von 8,82 % zu gerundet 

849 €/m². 
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7. Anlagen

7.1 Quellenverzeichnis

7.1.1 Gesetze, Verordnungen und sonstige Rechtsvorschriften

Die Rechtsgrundlagen gelten jeweils in der zum Zeitpunkt des Beschlusses aktuellen Fassung. Sollten
im Einzelfall bei zurückliegenden Stichtagen ältere Fassungen wertrelevant sein, ist dies im Gutachten
angegeben.

BauGB Baugesetzbuch

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

SächsBO Sächsische Bauordnung

SächsGAVO Sächsische Gutachterausschussverordnung – SächsGAVO

ImmoWertV Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV

7.1.2 Verwendete Literatur, Kommentare

[1] beck-online Die Datenbank
https://beck-online.beck.de/Home

[2] Kleiber
Verkehrswertermittlung von Grundstücken –  Kommentar  und  Handbuch  zur  Ermittlung  von
Marktwerten (Verkehrswerten), Versicherungs- und Beleihungswerten unter Berücksichtigung der
ImmoWertV
in der aktuellen Auflage soweit nicht anders angegeben, Bundesanzeiger

[4] Schwenk, Walter
Praxishilfe Wertermittlung – im Rahmen des besonderen Städtebaurechts
OLZOG Verlag 2013

[5] Zeitschrift Grundstücksmarkt und Grundstückswert
GuG Zeitschrift für Immobilienwirtschaft, Bodenpolitik und Wertermittlung

7.1.3 Herkunft des Bildmaterials

Das im Gutachten verwendete Bildmaterial (Fotos,  Luftbilder, Stadtkarte farbig oder schwarz-weiß)
wurde soweit nicht anders angegeben vom Auftraggeber (Stadt Leipzig) zur Verfügung gestellt oder
durch den Gutachterausschuss bzw. dessen Geschäftsstelle selbst angefertigt.  Fotos, die nach dem
Wertermittlungsstichtag aufgenommen wurden, geben den Stand zum Zeitpunkt der Aufhebung gege-
benenfalls leicht verändert wieder.
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7.2 Begriffsbestimmungen

7.2.1 Bodenrichtwert

In der Bodenrichtwertrichtlinie wird in Anlage 2 der Bodenrichtwert wie folgt definiert bzw. erläutert:

„Der Bodenrichtwert (§ 196 Absatz 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine
Mehrheit  von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets  (Bodenrichtwertzone),  die nach
ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend überein-
stimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen
auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerk-
malen (Bodenrichtwertgrundstück).

Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige Anlagen.
Bei bebauten Grundstücken ist der Bodenrichtwert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn der
Boden unbebaut wäre (§ 196 Absatz 1 Satz 2 BauGB).

Eventuelle  Abweichungen eines einzelnen Grundstücks  vom Bodenrichtwertgrundstück  hinsichtlich
seiner Grundstücksmerkmale (zum Beispiel hinsichtlich des Erschließungszustands, des beitrags- und
abgabenrechtlichen Zustands, der Art und des Maßes der baulichen Nutzung) sind bei der Ermittlung
des Verkehrswerts des betreffenden Grundstücks zu berücksichtigen.

Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone sowie die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts be-
gründet  keine  Ansprüche  zum Beispiel  gegenüber  den  Trägern  der  Bauleitplanung,  Baugenehmi-
gungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.“

Bodenrichtwerte sind demnach keine individuellen Angebotspreise, sondern die sachverständige Ablei-
tung eines Durchschnittswertes basierend auf statistischen Auswertungen vergangener Grundstücks-
verkäufe unter Würdigung des allgemeinen Grundstücksmarktes, der Eigenschaften der jeweiligen Bo-
denrichtwertzone und des Umfelds.

7.2.2 Bodenrichtwerte in städtebaulichen Sanierungs- oder Entwicklungsgebieten

Bodenrichtwerte im Bereich förmlich festgelegter Sanierungsgebiete stellen besondere Bodenrichtwer-
te im Sinne des § 196 Abs. 1 BauGB dar. Für diese Bodenrichtwertzonen ist gemäß § 16 Abs. 2 Immo-
WertV zusätzlich der Grundstückszustand anzugeben, auf den sich der Bodenrichtwert bezieht.

Bodenrichtwerte sind keine Anfangs- oder Endwerte i.S.d. § 154 BauGB. Sie unterscheiden sich immer
in mindestens einer der beiden nachfolgenden wesentlichen Eigenschaften. 

1. Die Anfangs- und Endwerte nach § 154 BauGB gelten immer für ein konkretes Grundstück,
Bodenrichtwerte dagegen haben für eine gesamte Bodenrichtwertzone Gültigkeit.

2. Die Anfangs- und Endwerte nach § 154 BauGB sind mit ihrem Wertermittlungsstichtag auf den
Abschluss  der  Sanierung  für  das  betroffene  Grundstück  zu  beziehen  (vgl.
§ 154 Abs. 3 S. 1 BauGB). Bodenrichtwerte dagegen sind nach § 196 Abs. 1 S. 5 BauGB min-
destens aller zwei Jahre zu ermitteln. Sie werden konjunkturell fortgeschrieben und gelten zum
jeweiligen  Stichtag  der  Bodenrichtwertkarte.  Sie  können  allerdings  auch  nach
§ 196 Abs. 1 S. 7 BauGB auf den Abschluss der Sanierung ermittelt werden. Dann können die
Bodenrichtwerte als Grundlage für die Ermittlung von Anfangs- und Endwerten dienen.

Zur Abgrenzung zu den grundstücksspezifischen Anfangs- und Endwerten werden die Bodenrichtwer-
te in Sanierungsgebieten als sanierungsunbeeinflusste und sanierungsbeeinflusste Bodenrichtwerte
benannt.
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7.2.2.1 Sanierungsunbeeinflusster Bodenrichtwert

Ein sanierungsunbeeinflusster Bodenrichtwert (SU) ist ein konjunkturell fortgeschriebener Bodenricht-
wert, welcher den Wert des Bodens zur Anfangsqualität ohne sanierungsbedingte Einflüsse, d.h. vor
Beginn der Maßnahme, aber bezogen auf heutige Wertverhältnisse wiedergibt. Ein sanierungsunbe-
einflusster Bodenrichtwert gilt einheitlich für die gesamte Bodenrichtwertzone.

7.2.2.2 Sanierungsbeeinflusster Bodenrichtwert

Sanierungsbeeinflusste Bodenrichtwerte (SB) berücksichtigen die sanierungsbedingten Bodenwerter-
höhungen und geben den Wert des Bodens zur Endqualität, d.h. nach Abschluss der Maßnahmen zur
rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung des Gebietes, an. Ein sanierungsbeeinflusster Bodenricht-
wert gilt einheitlich für die gesamte Bodenrichtwertzone.

7.2.3 Grundstück

Bezugsgröße für die Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung ist gemäß § 154 BauGB
das Grundstück.

Ein Grundstück im rechtlichen Sinne ist die Fläche, welche auf einem eigenen Grundbuchblatt geführt
wird (§ 3 Abs. 1 Grundbuchordnung). Bei mehreren Grundstücken eines Eigentümers, welche auf ei-
nem Grundbuchblatt geführt werden, ist es die Fläche, welche durch eine laufende Nummer im Be-
standsverzeichnis als selbstständiges Grundstück gekennzeichnet ist (§ 4 Abs. 1 GBO). Ein Grund-
stück kann dabei aus einem oder mehreren Flurstücken bestehen. 

Für spezielle Aufgaben ist diese Definition nicht immer zutreffend. Für Anwendungsgebiete wie die
Grundstückswertermittlung, bei denen der (Markt)Wert und die wirtschaftliche Bedeutung eines Grund-
stücks maßgebend sind, ist regelmäßig der wirtschaftliche Grundstücksbegriff anzuhalten. Hier können
im Einzelfall auch mehrere rechtlich selbstständige Grundstücke zu einem wirtschaftlich gemeinsam
genutzten Grundstück zusammengefasst werden, solange sie denselben Eigentümer haben und nach-
haltig gemeinsam als Wirtschaftseinheit genutzt werden.

7.2.4 Richtwertgrundstück

Je nach Größe einer Bodenrichtwertzone macht die Definition eines sog. Richtwertgrundstücks Sinn.
Dieses Grundstück beschreibt die fiktive Lage eines Grundstücks, welches den Lageeigenschaften
des Bodenrichtwerts entspricht. In der Bodenrichtwertkarte sind Richtwertgrundstücke mit einem Punkt
gekennzeichnet.

Wichtig ist hierbei, dass einzig und allein die Lageeigenschaften des Bodenrichtwerts beschrieben wer-
den. Die anderen Eigenschaften des sich tatsächlich an dieser Stelle befindlichen Grundstücks wie
z.B. Größe, Form, Zuschnitt, Bebaubarkeit usw. finden keine Berücksichtigung. Für diese Merkmale
gelten die Festsetzungen des Bodenrichtwerts.

7.2.5 Verkehrswert

In § 194 BauGB wird der Verkehrswert wie folgt definiert:

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die
Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tat-
sächlichen Eigenschaften,  der  sonstigen Beschaffenheit  und der  Lage des Grundstücks  oder des
sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Ver-
hältnisse zu erzielen wäre.“
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7.2.6 Bodenwerte nach § 154 Abs. 2 BauGB

Die Anfangs- und Endwerte sind Grundlage für die Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerter-
höhung. Sie gelten für einen konkreten Stichtag und für ein spezielles Grundstück. Sie stellen nicht au-
tomatisch Verkehrswerte dar. Bei der Verkehrswertermittlung sind weitere Faktoren zu berücksichti-
gen. Anfangs- und Endwerte können als Grundlage für die Verkehrswertermittlung dienen.

7.2.6.1 Grundstückswert und Bodenwert

In der Regel ist bei einer klassischen Verkehrswertermittlung der Wert eines Grundstücks maßgebend.
Dieses besteht gemäß § 94 Abs. 1 BGB aus dem unbebauten Grund und Boden sowie „die mit dem
Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude“.

Bei  der  Ermittlung  der  sanierungsbedingten  Bodenwerterhöhung,  dagegen  ist,  gemäß
§ 154 Abs. 2 BauGB, nur der Bodenwertanteil Gegenstand der Bewertung. Die anderen Grundstücks-
bestandteile werden nur berücksichtigt, wenn sie Einfluss auf den Bodenwert haben.

7.2.6.2 Anfangswert

Der Anfangswert ist gemäß § 154 Abs. 2 BauGB der „Bodenwert, der sich für das Grundstück ergeben
würde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre“. Er stellt den grund-
stücksspezifischen nicht durch Sanierung beeinflussten Bodenwert zur Anfangsqualität dar, bereinigt
um die allgemeine Entwicklung am Immobilienmarkt. Der Anfangswert gilt immer nur für ein einzelnes
Grundstück.

7.2.6.3 Endwert

Der Endwert ist in  § 154 Abs. 2 BauGB festgelegt als der  „Bodenwert, der sich für das Grundstück
durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt“.
Er gibt den grundstücksspezifischen Bodenwert nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme an und be-
inhaltet alle sanierungsbedingten Bodenwerterhöhungen. Der Endwert gilt immer nur für ein einzelnes
Grundstück.

7.2.7 Zielbaumverfahren

Das Zielbaumverfahren ist eines von mehreren alternativen (nutzwertanalytischen / deduktiven) Ver-
fahren im Sinne des § 14 Abs. 2 ImmoWertV zur Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerterhö-
hung. Die Verbesserung durch die Sanierung ergibt sich aus der qualitativen Einstufung des Zustands
eines Gebiets vor der Sanierung und nach der Sanierung. In Leipzig besteht der Zielbaum aus drei Be-
reichen mit insgesamt 13 Kategorien. Aus den Einstufungsdifferenzen ergibt sich über gewichtete Mit-
telbildung eine prozentuale sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung. Mit einem bekannten Anfangs-
wert kann dann der Endwert berechnet werden.

7.2.8 Arrondierungsflächen

Der Begriff „arrondieren“ bedeutet allgemein etwas abrunden (z.B. Kanten). Im Zusammenhang mit
Grundstücken wird  der Begriff  „Arrondierung“ für selbstständig nicht  bebaubare oder nicht  sinnvoll
nutzbare Grundstücke verwendet, welche i. d. R. als Ergänzung eines benachbarten Grundstücks er-
worben werden, um dieses „zu arrondieren“. Das Nachbargrundstück wird damit „abgerundet“, so dass
dessen Nutzbarkeit verbessert wird z. B. durch eine höhere Bebaubarkeit, zur Schaffung von Stellplät-
zen oder um einen Überbau zu beseitigen.
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7.3 Fotos
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Foto 9: Magdalenenstraße 2, Anfangsqualität 2009 Foto 10: Magdalenenstraße 2, Endqualität 2018

Foto 11: Kunadstraße 8, Anfangsqualität 2015 Foto 12: Kunadstraße 8, Endqualität 2018
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Foto 13: Haferkornstraße 16, Anfangsqualität 1995 Foto 14: Haferkornstraße 16, Endqualität 2009

Foto 16: Magdalenenstraße 8, Endqualität 2018Foto 15: Magdalenenstraße 8, Anfangsqualität 2008

Foto 17: Delitzscher Straße 38, Anfangsqualität 2015 Foto 18: Delitzscher Straße 38, Endqualität 2022 
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Foto 20: Haferkornstraße 48, Endqualität 2018 Foto 19: Haferkornstraße 48, Anfangsqualität 2009 

Foto 22: Wilhelminenstraße 14, Endqualität 2022 Foto 21: Wilhelminenstraße 8, 10, Endqualität 2022 
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Foto 24: Magdalenenstraße 12, Endqualität 2022Foto 23: Magdalenenstraße 15, Endqualität 2022

Foto 26: Magdalenenstraße nach Süden, Endqualität 2022 Foto  25:  Wilhelminenstraße Blick  nach Westen,  Endqualität
2022 

Foto  28:  Wilhelminenstraße 11-13 Rückansicht,  Endqualität
2022 

Foto 27: Wilhelminenstraße 14 Rückansicht, Endqualität 2022
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Foto  30:  Beispiel  Vorgärten  Wilhelminenstraße,  Endqualität
2022 

Foto 29: Wilhelminenstraße 4, Endqualität 2022 

Foto 32: Kunadstraße Blickrichtung Osten, Endqualität 2022 Foto 31: Wilhelminenstraße 23, Endqualität 2022 

Foto 34: Delitzscher Straße 52, Endqualität 2022 Foto 33: Discounter Theresienstraße, Endqualität 2022 
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7.4 Luftbilder
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Abbildung 9: Luftbild 1990 mit Umring Sanierungsgebiet
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Abbildung 10: Luftbild 2000 mit Umring Sanierungsgebiet
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Abbildung 11: Luftbild 2019 mit Umring Sanierungsgebiet
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7.5 Karte Blockübersicht
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Abbildung 12: Blockübersicht Sanierungsgebiet
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7.6 Karte Einteilung und Gebäudebestand
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Abbildung 13: Auszug vorbereitende Untersuchungen Karte Einteilung und Gebäudebestand
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7.7 Karte Bauzustand der Gebäude
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Abbildung 14: Auszug vorbereitende Untersuchungen Karte Bauzustand der Gebäude
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7.8 Karte Grünflächen
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Abbildung 15: Auszug vorbereitende Untersuchungen Karte Grünflächen
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7.9 Karte Leerstehende Wohneinheiten
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Abbildung 16: Auszug vorbereitende Untersuchungen Karte Leerstehende Wohneinheiten



Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig

Zonengutachten SG   Eutritzsch-Zentrum   Zone   71300067                                                                       Gutachten Nr.:   2021-4950_gg  

7.10 Karte Flächennutzung im Erdgeschoss
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Abbildung 17: Auszug vorbereitende Untersuchungen Karte Flächennutzung im Erdgeschoss
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